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 Veröffentlicht am 24.04.1973

Norm

AO §12

Rechtssatz

Die Absonderungsrechte erlöschen von selbst; es bedarf hiezu keiner Anfechtung oder sonstigen Rechtshandlung des

Schuldners (Bartsch - Pollak II 181) und - in der Regel - auch keiner Einstellung der Exekution (vgl SZ 17/34). Auch

bücherliche Zwangspfandrechte erlöschen, wenn ein Wiederau eben nicht mehr möglich ist, unbedingt und von

selbst. Nach ständiger Rechtsprechung kann es dem Schuldner aber nicht verwehrt werden, die Übereinstimmung des

Grundbuchsstandes mit den tatsächlichen Verhältnissen herbeizuführen und die Löschung der nicht bestehenden

Sicherheit im Exekutionsverfahren zu verlangen (Rsp 1932/227; Rsp 1935/351; SZ 33/24 ua).
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